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�� Technische SchutzrechteTechnische Schutzrechte
�� GebrauchsmusterGebrauchsmuster

�� PatentPatent

�� ArbeitnehmerArbeitnehmer--ErfinderrechtErfinderrecht



25. Februar 201025. Februar 2010
PatentanwPatentanwäälte lte 

Eisele, Otten, Roth und DoblerEisele, Otten, Roth und Dobler
contact@ravenspat.decontact@ravenspat.de

In
d
u
s
tr
ie

In
d
u
s
tr
ie
--
u
n
d
 H
a
n
d
e
ls
k
a
m
m
e
r 
B
o
d
e
n
s
e
e
 

u
n
d
 H
a
n
d
e
ls
k
a
m
m
e
r 
B
o
d
e
n
s
e
e
 --
O
b
e
rs
c
h
w
a
b
e
n
: 

O
b
e
rs
c
h
w
a
b
e
n
: 

P
a
te
n
tw
is
s
e
n
 f

P
a
te
n
tw
is
s
e
n
 f
üü
r 
U
n
te
rn
e
h
m
e
n
 

r 
U
n
te
rn
e
h
m
e
n
 

Kennzeichnungsrechte
Namensrechte § 12 BGB
Firmenrechte §§ 5,15 MarkenG, HGB
Marken-, Dienstleistungsrechte
Laufzeit: unbegrenzt bei Marken, 

Verlängerung nach jeweils 10 
Jahren

Formelles Markenrecht � sachlich 
rechtliche Ausstattung, benutzte 
Marke

Eigentumsrecht: berühmte Marke 
§§823, 1004 BGB

Leistungsrechte
Patent 

(20 Jahre)
Gebrauchsmuster 

(10 Jahre) 
Geschmacksmuster 

(25 Jahre) 
Urheberrecht 

(>70 Jahre) 
Sortenschutzrecht 

(20 Jahre)

Gewerbliche Schutzrechte
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Kennzeichnungsrechte:

� Herkunft-, Garantie-, Schutz, 
Werbe-, Wertfunktion

� Dynamisches Recht

� Schutzumfang: Funktion des 
Bekanntheitsgrades

� Laufzeit: unbegrenzt

Leistungsrechte:

�Interessenausgleich zwischen 
Urheber, Erfinder usw. und der 

Allgemeinheit;

� Erhalt eines zeitlich begrenzten 
Monopols als Gegenleistung für 

die Preisgabe der Idee

� Statisches Recht

� Schutzumfang: objektiv 
feststehend

� Laufzeit: begrenzt

Grundgedanke
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Technische SchutzrechteTechnische Schutzrechte

Patent:
Nationales Patent

Europa Patent

Internationale Patentanmeldung

Gebrauchsmuster:
Nationales „kleines Patent“
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Keine Erfindungen sind:Keine Erfindungen sind:

1.1. Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien Entdeckungen sowie wissenschaftliche Theorien 
und mathematische Methoden.und mathematische Methoden.

2.2. ÄÄsthetische Formschsthetische Formschööpfungen.pfungen.

3.3. PlPlääne, Regeln und Verfahren fne, Regeln und Verfahren füür gedankliche r gedankliche 
TTäätigkeiten, ftigkeiten, füür Spiele oder fr Spiele oder füür geschr geschääftliche ftliche 
TTäätigkeiten sowie Programme ftigkeiten sowie Programme füürr
Datenverarbeitungsanlagen.Datenverarbeitungsanlagen.

4.4. Wiedergabe von Informationen.Wiedergabe von Informationen.

Werden diese jedoch mit einer technischen Lehre verknWerden diese jedoch mit einer technischen Lehre verknüüpft, pft, 

so ist eine Patenterteilung nicht ausgeschlossen.so ist eine Patenterteilung nicht ausgeschlossen.
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PatentPatent

Anmeldung, PrAnmeldung, Prüüfungfung

und und 

ErteilungErteilung

beim beim 

Deutschen PatentDeutschen Patent--

und Markenamt.und Markenamt.

a.) Neuheit:a.) Neuheit:

Eine Erfindung gilt als neu, Eine Erfindung gilt als neu, 
wenn sie nicht zum Stand der wenn sie nicht zum Stand der 
Technik gehTechnik gehöört.rt.

b.) Erfinderische Tb.) Erfinderische Täätigkeit:tigkeit:

Eine Erfindung gilt als auf Eine Erfindung gilt als auf 
einer erfinderischen Teiner erfinderischen Täätigkeit tigkeit 
beruhend, wenn sie sich fberuhend, wenn sie sich füür r 
den Fachmann nicht in nahe den Fachmann nicht in nahe 
liegender Weise aus dem liegender Weise aus dem 
Stand der Technik ergibt. Stand der Technik ergibt. 

c.) Gewerblich anwendbarc.) Gewerblich anwendbar

(gewerblich verwertbar)(gewerblich verwertbar)

Technische ErfindungenTechnische Erfindungen

Definition fDefinition füür die Praxis r die Praxis 

im Patentverfahren:im Patentverfahren:

Eine Erfindung im Sinne Eine Erfindung im Sinne 
des Patentrechts ist eine des Patentrechts ist eine 
Lehre zum praktischen Lehre zum praktischen 
Handeln, deren Handeln, deren 
beanspruchter beanspruchter 
Gegenstand oder deren Gegenstand oder deren 
beanspruchte Tbeanspruchte Täätigkeit tigkeit 
technischer Natur, technischer Natur, 
realisierbar und realisierbar und 
wiederholbar ist und die wiederholbar ist und die 
LLöösung einer Aufgabe sung einer Aufgabe 
durch technische durch technische 
ÜÜberlegungen darstellt.berlegungen darstellt.

Formale Formale 

VoraussetzungenVoraussetzungen
Materielle Materielle 

VorraussetzungenVorraussetzungen
SchutzgegenstandSchutzgegenstand
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BeispieleBeispiele

Quelle:
DMPA Broschüren und Infoblätter

www.dpma.de
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 AnmeldungAnmeldung

und und 

EintragungEintragung ohne ohne 

SachprSachprüüfungfung

beim beim 

Deutschen PatentDeutschen Patent--

und Markenamt.und Markenamt.

a.) Neuheit:a.) Neuheit:

Eine Erfindung gilt als neu, wenn Eine Erfindung gilt als neu, wenn 
sie nicht zum Stand der Technik sie nicht zum Stand der Technik 
gehgehöört. rt. 

JedochJedoch Neuheitsschonfrist Neuheitsschonfrist 

von 6 Monaten bei von 6 Monaten bei 
VerVerööffentlichungen, die auf den ffentlichungen, die auf den 
Anmelder zurAnmelder zurüückgehen.ckgehen.

b.) Erfinderischer Schritt:b.) Erfinderischer Schritt:

Der erfinderische Schritt ist Der erfinderische Schritt ist 
kaum geringer als die kaum geringer als die 
erfinderische Terfinderische Täätigkeit des tigkeit des 
Patents anzusetzen. Patents anzusetzen. 

c.) Gewerblich anwendbarc.) Gewerblich anwendbar

(gewerblich verwertbar)(gewerblich verwertbar)

Technische Technische 

Erfindungen, Erfindungen, 

(ausgenommen(ausgenommen

Verfahrenserfindungen)Verfahrenserfindungen)

Formale Formale 

VoraussetzungenVoraussetzungen
Materielle VorraussetzungenMaterielle VorraussetzungenSchutzgegenstandSchutzgegenstand

Gebrauchsmuster (das kleine Patent)Gebrauchsmuster (das kleine Patent)
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Aktuell verAktuell verööffentlichte Gebrauchsmusterffentlichte Gebrauchsmuster

Abfrage vom 18.2.2010
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BezBezüüglich erfinderischer Tglich erfinderischer Täätigkeit:tigkeit:
Alle Kenntnisse, die vor dem Zeitrang der Anmeldung der Alle Kenntnisse, die vor dem Zeitrang der Anmeldung der 

ÖÖffentlichkeit zugffentlichkeit zugäänglich gemacht worden sind.nglich gemacht worden sind.

BezBezüüglich der Neuheit zu beachten sind :glich der Neuheit zu beachten sind :

Neuheitsschonfrist Neuheitsschonfrist 

von 6 Monaten beivon 6 Monaten bei

VerVerööffentlichungen, die auf denffentlichungen, die auf den

Anmelder zurAnmelder zurüückgehen. ckgehen. 

AusschlieAusschließßlich bezlich bezüüglich der glich der 
Neuheit zu beachten: Neuheit zu beachten: 
Anmeldungen mit einem Anmeldungen mit einem 
äälteren Zeitranglteren Zeitrang, welche zum , welche zum 
Zeitpunkt der Anmeldung noch Zeitpunkt der Anmeldung noch 
nicht vernicht verööffentlicht sind.ffentlicht sind.

Gebrauchsmuster:Gebrauchsmuster:Patent:Patent:

Stand der TechnikStand der Technik
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Exkurs zum EuropExkurs zum Europääischen Patentamtischen Patentamt

www.epo.org
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Die sieben TodsDie sieben Todsüünden des Erfindersnden des Erfinders
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Die sieben TodsDie sieben Todsüünden des Erfindersnden des Erfinders
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Teil II.        Arbeitnehmer ErfindungenTeil II.        Arbeitnehmer Erfindungen

�� Das Recht auf das PatentDas Recht auf das Patent

�� ErfinderpersErfinderpersöönlichkeit contra Arbeitnehmernlichkeit contra Arbeitnehmer

�� ArbeitnehmererfindergesetzArbeitnehmererfindergesetz

�� Gang einer ArbeitnehmererfindungGang einer Arbeitnehmererfindung

�� Beispiel einer ErfindungsmeldungBeispiel einer Erfindungsmeldung

�� BeispielBeispiel--Berechnung von Berechnung von 
ArbeitnehmererfindervergArbeitnehmererfindervergüütungentungen
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Patentgesetz: Das Recht auf das PatentPatentgesetz: Das Recht auf das Patent
�� §§ 6 [Recht des Erfinders]6 [Recht des Erfinders]

Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein Das Recht auf das Patent hat der Erfinder oder sein 
Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine Rechtsnachfolger. Haben mehrere gemeinsam eine 
Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das Erfindung gemacht, so steht ihnen das Recht auf das 
Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die Patent gemeinschaftlich zu. Haben mehrere die 
Erfindung unabhErfindung unabhäängig voneinander gemacht, so steht ngig voneinander gemacht, so steht 
das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim das Recht dem zu, der die Erfindung zuerst beim 
Patentamt angemeldet hat. Patentamt angemeldet hat. 

Erfinder Rechtsnachfolger
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Die Erfindung als ArbeitsergebnisDie Erfindung als Arbeitsergebnis

GegensGegensäätzlichkeit:tzlichkeit:

ArbeitsvertragsrechtArbeitsvertragsrecht Geistiges EigentumGeistiges Eigentum
Normales ArbeitsergebnisNormales Arbeitsergebnis ErfindungErfindung

Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:

Patentgesetz (JP, GB)Patentgesetz (JP, GB)

EigenstEigenstäändiges Arbeitnehmererfindergesetz (FR, DE)ndiges Arbeitnehmererfindergesetz (FR, DE)

Arbeitsvertragsrecht (USA)Arbeitsvertragsrecht (USA)
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Am 1.10. 1957, also vor Am 1.10. 1957, also vor üüber 50 Jahren, ist das Gesetz ber 50 Jahren, ist das Gesetz üüber ber 
Arbeitnehmererfindungen in Kraft getreten.Arbeitnehmererfindungen in Kraft getreten.

�� §§ 1 1 –– AnwendungsbereichAnwendungsbereich
Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen Diesem Gesetz unterliegen die Erfindungen und technischen 
VerbesserungsvorschlVerbesserungsvorschlääge von Arbeitnehmern im privaten und im ge von Arbeitnehmern im privaten und im 
ööffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.ffentlichen Dienst, von Beamten und Soldaten.

�� §§ 2 2 –– ErfindungenErfindungen
ErfindungenErfindungen im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die im Sinne dieses Gesetzes sind nur Erfindungen, die 
patentpatent-- oder gebrauchsmusterfoder gebrauchsmusterfäähig sind.hig sind.

�� §§ 3 3 -- Technische VerbesserungsvorschlTechnische Verbesserungsvorschläägege
Technische VerbesserungsvorschlTechnische Verbesserungsvorschlääge im Sinne dieses Gesetzes sind ge im Sinne dieses Gesetzes sind 
VorschlVorschlääge fge füür sonstige technische Neuerungen, die nicht patentr sonstige technische Neuerungen, die nicht patent--
oder gebrauchsmusterfoder gebrauchsmusterfäähig sind.hig sind.
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Gang einer DiensterfindungGang einer Diensterfindung
Diensterfindung 

des Arbeitnehmers
§ 4 Abs. 2 ArbEG

Meldung durch

den Arbeitnehmer
§ 5 Abs. 2 ArbEG

Eingangsbestätigung 
durch Arbeitgeber

§ 5 Abs. 1 ArbEG

unverzüglich, in Textform

unverzüglich

Mängelrüge 
durch den 
Arbeitgeber
§ 5 Abs. 3 ArbEG2 Monate

Möglichkeit der Inanspruchnahme der Erfindung
§ 6 Abs. 1 ArbEG

Wirkung: §7 Abs. 1 ArbEG

Einreichung einer Patent-
oder Gebrauchsmuster

Anmeldung 
(§13 Abs.1 ArbEG)

unverzüglich
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Beispiel einer ErfindungsmeldungBeispiel einer Erfindungsmeldung
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Diensterfindung
Aufgabenerfindung

Erfahrungserfindung

Freie
Erfindung

Sonstige Erfindung
Kein betriebliches Arbeitsergebnis!

Meldepflicht
�an den Arbeitgeber

�Textform
�gesondert

�unverzüglich

Mitteilungs-
pflicht

Anbietungs-
pflicht

Inanspruch-
nahme durch den 

Arbeitgeber
Freigabe der Erfindung

B
es

tä
tig

un
g 

de
s 

E
in

ga
ng

s

R
üg

ep
fli

ch
t f

ür
 

N
ac

hb
es

se
ru

ng
en

 (
2 

M
)

4 Monats Frist
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Inanspruchnahme Freiwerden d. Erf.

Unbeschränkte
Inanspruchnahme

Beschränkte
Inanspruchnahme

Freigabe
In Textform durch den 

Arbeitgeber

Arbeitnehmer
Behält Recht an 
der Erfindung mit 

Ausnahmen:

Arbeitnehmer
Behält alle Rechte an der Erfindung

Anmeldung; Verwertung; Veröffentlichung

Arbeitgeber
Erhält alle Rechte an der

Diensterfindung mit 
vorgegebenen Pflichten:

Pflichten des Arbeitgebers:

- Verpflichtung zur Anmeldung
- Freigabe für nicht beabsichtigte  
Auslandsanmeldungen
- Erfindernennung
- Erfindervergütung

Beschränkung des Arbeitnehmers:

Einfaches Benutzungsrecht durch Arbeitgeber
bei Anbietung

� Vergütungspflicht
� Treuepflicht

EntfEntfäällt seit llt seit 

1.10.20091.10.2009

Inanspruchnahme
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Fazit:Fazit:

�� Diensterfindungen ordentlich meldenDiensterfindungen ordentlich melden

�� Mitwirkung bei der AnmeldetMitwirkung bei der Anmeldetäätigkeittigkeit
�� Vorhandenes FachwissenVorhandenes Fachwissen

�� HintergrHintergrüünde der Erfindungnde der Erfindung

�� Wirtschaftliche AspekteWirtschaftliche Aspekte

�� Nutzen im Unternehmen (Betriebsgeheimnis / AuNutzen im Unternehmen (Betriebsgeheimnis / Außßenwirkung)enwirkung)

Arbeitnehmer-Erfindervergütung

�� Teilnahme am wirtschaftlichen Erfolg der Erfindung:Teilnahme am wirtschaftlichen Erfolg der Erfindung:
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Berechnung der ErfindervergBerechnung der Erfindervergüütungtung

Erfindungswert Erfindungsanteil Anteilsfaktor

Umsatz
Ersparnis

Wert der Erfindung

Einzelerfinder 
oder 

Entwickler-
Gruppe

Leistung des
Erfinders

Erfindervergütung 
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Ermittlung des Erfindungswerts:Ermittlung des Erfindungswerts:

Die VerwertungsartenDie Verwertungsarten

I.I. Betriebliche EigennutzungBetriebliche Eigennutzung

�� UmsatzgeschUmsatzgeschääfte  fte  �� Lizenzanalogie (Nr. 6ff. RL)Lizenzanalogie (Nr. 6ff. RL)
�� Innerbetriebliche AnwendungInnerbetriebliche Anwendung
�� Ersparnisrechnung: 1/3 bis 1/6 der Ersparnis (Nr. 12 RL),Ersparnisrechnung: 1/3 bis 1/6 der Ersparnis (Nr. 12 RL),
�� SchSchäätzung (Nr. 13 RL)tzung (Nr. 13 RL)

II.II. AuAußßerbetriebliche Nutzungerbetriebliche Nutzung

�� Lizenzvergabe (Nr. 14, 15 RL)Lizenzvergabe (Nr. 14, 15 RL)
�� Verkauf des Schutzrechts (Nr. 16 RL)Verkauf des Schutzrechts (Nr. 16 RL)

III.III. Keine NutzungKeine Nutzung

�� Grundsatz:Grundsatz: Keine ErfindervergKeine Erfindervergüütung, autung, außßer bei:er bei:
�� Vorratspatent (Nr. 21 RL)Vorratspatent (Nr. 21 RL)
�� Sperrpatent (Nr. 18 RL)Sperrpatent (Nr. 18 RL)
�� Vorwerfbare Nichtverwertung (Nr. 24 RL)Vorwerfbare Nichtverwertung (Nr. 24 RL)
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Ermittlung des Anteilsfaktors: Ermittlung des Anteilsfaktors: 

A. Stellung der AufgabeA. Stellung der Aufgabe

I. Dem Erfinder wurde die Aufgabe gestellt:I. Dem Erfinder wurde die Aufgabe gestellt:
"Der Erfinder ist zust"Der Erfinder ist zustäändig"ndig"
1 Punkt1 Punkt:: Unter unmittelbarer Angabe desUnter unmittelbarer Angabe des

beschrittenen Lbeschrittenen Löösungswegssungswegs
2 Punkte2 Punkte:: Ohne unmittelbare Angabe desOhne unmittelbare Angabe des

LLöösungswegssungswegs

II. Die Aufgabe hat der Erfinder sich selbst gestellt:II. Die Aufgabe hat der Erfinder sich selbst gestellt:
"Der Erfinder ist "Der Erfinder ist nichtnicht zustzustäändigndig„„

1. Betriebliche M1. Betriebliche Määngel sind der Auslngel sind der Auslööser:ser:
3 Punkte3 Punkte:: Betrieb trBetrieb träägt Mgt Määngel an AN heranngel an AN heran
4 Punkte4 Punkte:: Betriebliche MBetriebliche Määngel hat AN selbst ngel hat AN selbst 

festgestelltfestgestellt

2. Ohne Vorliegen betrieblicher M2. Ohne Vorliegen betrieblicher Määngel hat AN ngel hat AN 
Eigeninitiative entwickelt:Eigeninitiative entwickelt:

5 Punkte5 Punkte:: Innerhalb seines AufgabenbereichsInnerhalb seines Aufgabenbereichs
6 Punkte6 Punkte:: AuAußßerhalb seines Aufgabenbereichserhalb seines Aufgabenbereichs
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B. LB. Löösung der Aufgabesung der Aufgabe

�� Auffinden der LAuffinden der Löösung durch dem AN beruflich sung durch dem AN beruflich 

gelgelääufige ufige ÜÜberlegungenberlegungen

�� Aufbau auf betrieblichen Aufbau auf betrieblichen VorerfahrungenVorerfahrungen

�� UnterstUnterstüützung durch den Betrieb <tzung durch den Betrieb <----> Gedankenerfindung> Gedankenerfindung

Betrieb trägt fass alles bei1

2

2,5

3,5

4,5

5

Erfinder völlig eigenständig6

BedeutungWerk-

zahl (B)
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C. Aufgaben und Stellung C. Aufgaben und Stellung 

des Arbeitnehmers im Betriebdes Arbeitnehmers im Betrieb

Leistungserwartungen:Leistungserwartungen:

�� Gruppe 1:Gruppe 1: Technischer Leiter; Abteilungsleiter Technischer Leiter; Abteilungsleiter 
ForschungForschung

�� Gruppe 2:Gruppe 2: Leiter Entwicklungsabteilung; Leiter Entwicklungsabteilung; 
Gruppenleiter ForschungGruppenleiter Forschung

�� Gruppe 3:Gruppe 3: Leiter Fertigung, Gruppenleiter Leiter Fertigung, Gruppenleiter 
Konstruktion/Entwicklungslabor; Konstruktion/Entwicklungslabor; 
Ing. in ForschungIng. in Forschung

�� Gruppe 4:Gruppe 4: Gruppenleiter Fertigung; Ingenieur in Gruppenleiter Fertigung; Ingenieur in 
EntwicklungEntwicklung

�� Gruppe 5:Gruppe 5: IngenieurIngenieur
�� Gruppe 6:Gruppe 6: Meister; TechnikerMeister; Techniker
�� Gruppe 7:Gruppe 7: Facharbeiter; Monteur; VorarbeiterFacharbeiter; Monteur; Vorarbeiter
�� Gruppe 8:Gruppe 8: Ungelernte, LehrlingeUngelernte, Lehrlinge
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Erfindungswert Erfindungsanteil Anteilsfaktor

Erfindervergütung 

Richtlinien
für die Vergütung von 

Arbeitnehmererfindungen
im privaten Dienst 
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BeispielrechnungBeispielrechnung

Jahresumsatz eines Gegenstands: 100 Stck à 1.000,- EUR

Summe: 100.000,- EUR

Lizenzsatz für Lizenznahme bei einem freien Erfinder: 3%

Lizenzzahlung an den freien Erfinder: 3.000,- EUR

Ermittlung des Anteilsfaktors

a = 2 (Aufgabe vom Betrieb ohne Angabe des Lösungswegs)

b = 2 (Beruflich geläufige Überlegungen, betriebliche Kenntnisse, technische    
Hilfsmittel teilweise eingesetzt)

c = 5 (gehobene technische Ausbildung ohne Führungsposition)

Summe: A = a + b + c = 9



25. Februar 201025. Februar 2010
PatentanwPatentanwäälte lte 

Eisele, Otten, Roth und DoblerEisele, Otten, Roth und Dobler
contact@ravenspat.decontact@ravenspat.de

In
d
u
s
tr
ie

In
d
u
s
tr
ie
--
u
n
d
 H
a
n
d
e
ls
k
a
m
m
e
r 
B
o
d
e
n
s
e
e
 

u
n
d
 H
a
n
d
e
ls
k
a
m
m
e
r 
B
o
d
e
n
s
e
e
 --
O
b
e
rs
c
h
w
a
b
e
n
: 

O
b
e
rs
c
h
w
a
b
e
n
: 

P
a
te
n
tw
is
s
e
n
 f

P
a
te
n
tw
is
s
e
n
 f
üü
r 
U
n
te
rn
e
h
m
e
n
 

r 
U
n
te
rn
e
h
m
e
n
 

Beispielrechnung Beispielrechnung fortsforts. . 
Umrechnung des Anteilsfaktors: A = 9

Prozentualer Anteil durch Anteilsfaktor: 18%

Berechnung der Erfindervergütung

Betrag einer Lizenz an einen freien Erfinder (Lizenzsatz 3%): 3.000,- EUR

Anteil durch Anteilsfaktor: 0,18

Miterfinderanteil (2 Pers. haben zu je 50% die Erfindung gemacht): 0,5

Erfindervergütung pro Erfinder: 3.000,- EUR * 0,18 * 0,5 = 270,- EUR

%%

a + b + ca + b + c

10010090908181727263635555474739393232252521211818151513131010774422

2020191918181717161615151414131312121111101099887766554433
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Herzlichen Dank fHerzlichen Dank füür Ihre Aufmerksamkeitr Ihre Aufmerksamkeit

Tel. 0751 35958Tel. 0751 35958--00

Fax. 0751 31533Fax. 0751 31533

contact@ravenspat.decontact@ravenspat.de

www.ravenspat.dewww.ravenspat.de

GrosstobelerGrosstobeler Strasse 39Strasse 39

88276 Ravensburg/Berg88276 Ravensburg/Berg
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